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Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 15 der öffentlichen Sitzung am 22. Mai 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-41-0004

Kulturentwicklungsplanung - Fortschreibung des Kulturentwicklungsplan und Umsetzungsbericht 
2024

Beschluss Nr. 0127

1. Es wird zur Kenntnis genommen,
 

1.1 dass bereits bei der Implementierung des Kulturentwicklungsplans 2020 ein Beschluss zu 
dessen Fortschreibung gefasst worden war (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
Nr. 0498 v. 10.12.2020. Ziff. 4).

1.2 dass das Kulturamt im 2. Halbjahr 2024 einen Beteiligungsprozess mit Vertreter/-innen aus 
der Kulturszene, ergänzt um solche aus der Kommunalpolitik und Verwaltung, initiiert und 
durchgeführt hat.

1.3 dass die Aktualisierung des Maßnahmenkatalogs unter dem Aspekt aktueller 
Prioritätensetzung sowie realistischer Umsetzungsperspektiven erfolgt ist.

2. Der Abschlussbericht zur Fortschreibung des Kulturentwicklungsplans mit den im Rahmen des 
Beteiligungsprozesses identifizierten Schwerpunktbereichen und dem aktualisierten 
Maßnahmenkatalog – Anlage 1 zur Sitzungsvorlage – wird zur Kenntnis genommen.

3. Die in der KEP-Fortschreibung enthaltenen Maßnahmenvorschläge bilden die künftigen 
Leitlinien für die städtische Kulturarbeit und -förderung. Sie sind vordringlich und mit der 
gebotenen Flexibilität/ Anpassungserfordernis umzusetzen. Im Übrigen gilt der 
Kulturentwicklungsplan weiter fort.

4. Die bisherigen Grundsätze zur Umsetzung von KEP-Maßnahmen gelten fort:

4.1 Dez. III/41 wird beauftragt,

➢ den Prozess zur Umsetzung, insbesondere die zu bearbeitenden Handlungsfelder 
und Maßnahmenvorschläge, einzuleiten und kontinuierlich fortzuführen,

➢ dem Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften sowie dem Kulturbeirat  
jährlich einen Bericht zum Fortgang der Kulturentwicklung zu erstatten,

➢ die zur Umsetzung benötigten Finanzmittel zu den jeweiligen Haushaltsberatungen 
anzumelden. 

4.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass dann Einzelvorlagen zur Beschlussfassung durch 
die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden, wenn sich aus der Umsetzung 
einer Maßnahme mehrjährige oder dauerhafte Folgekosten ergeben.



- Stadtverordnetenversammlung -

Seite 2 des Beschlusses 0127 vom 22. Mai 2025

Seite: 2/2

5. Der Bericht zum Fortgang der Kulturentwicklung 2024 – Anlage 6 zur Sitzungsvorlage – wird zur 
Kenntnis genommen.

6. Der Berichtsauftrag aus dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0498 vom 
10.12.2020, Ziff. 7.2 ist für das Jahr 2024 erledigt.

(antragsgemäß Magistrat 25.02.2025 BP 0103)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,  22.05.2025
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,  22.05.2025
-16 - im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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